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Konfessionelle Minderheiten in nordwestdeutschen
Domkapiteln und Stiftten“*

Zu den nıcht wenıgen rechts- un! kirchenrechtsgeschichtlichen Besonderheıiten im Alten
Reich gehört dıe kaum ekannte Tatsache, dafß die Normaljahresregelung des Westfälischen
Friedens (Instrumentum Pacıs Osnabrugense, Art. 4, 6 2) m. W. abgesehen VO  — Wetzlar un!
Straßburg Nur 1im deutschen Nordwesten auch innerterritorial und 0S innerhalb bestimm-
ter Institutionen Gültigkeit erhielt. Weil dort 1m Jahre 624 konfessionell gemischte Domstifte
bestanden hatten, lıeben die Domkapıtel VO  — Lübeck, Osnabrück, Minden un! Halberstadt
bikonfessionell, ebensolche Kollegiatstifte erhielten sıch innerhalb Brandenburg-Preußens in
Halberstadt (drei), im Fürstentum Minden (zweı) un! Je eiınes ın Hertord un! Bielefeld In der
Reichsstadt Goslar, die 802 Preußen fiel, gab ebenfalls eın konfessionell gemischtes
Kollegiatstift, desgleichen in der Stadt Hörxter. Mehrkontessionelle Kanonissenstifte lıeben
bıs ZUr napoleonıschen eıt in Herdecke, Clarenburg, Gevelsberg, in und bei 5oest, ın
Fröndenberg, zeıtweılse Bersenbrück, Schildesche, Keppel un:! das einzıge bıs heute
bestehende ın Börstel erhalten.

Um die Besetzung VO  3 Kanonikaten der jeweils anderen Kontession scheint keinen
ernsthaften Streit gegeben haben Man »arranglerte« sıch, wobe1l die merkwürdigsten
Überschneidungen vorkamen, jedoch, wıe schon Johannes Heckel betont hat, das anonische
Recht weitestgehend beobachtet wurde!.

eıtere Kreıse ZO$ jedoch eın Streit 1m Osnabrücker Domkapitel, der erst 774 Zu

Ausbruch kam und grundsätzlich bıs Zu Ende des Hochstifts in der Schwebe blieb, die rage
nach der Gültigkeit des 7 ölıbats auch für protestantische Domherren. Der Reichshofrat in
Wıen wurde angerufen und dieser Prozeß VO  ; den Klägern, den drei protestantischen
Dombherren 1im mehrheitlich katholischen Kapiıtel, wıe von den Beklagten, dem Domkapıtel in
seıner Gesamtheıt, mMiıt der Veröffentlichung ausführlicher Stellungnahmen begleitet“. Die
Argumentation des Domkapıtels gipfelte ın dem Nachweıs, bereıts 1m Jahrhundert der
Reformation der Hochadel danach gestrebt habe, auch weıterhin »die nachgebohrenen

Fıne austührliche Fassung dieses Beıtrags erscheint demnächst ın der Festschrift ZU) 65 Geburtstag VO  —

(sünter Christ (Beıträge ZUu!r Geschichte der Reichskirche in der Neuzeıt, Band 1 9 Stuttgart
ohannes HECKEL, Dıie evangelischen Dom- und Kollegiatsstifter Preussens (Kirchenrechtliche

Abhandlungen 100 Ü, 101), Stuttgart 1924, 115
tandhatte Behauptung der Freiheit des Ehestandes der evangeliıschen Dom-Capitularen ()sna-

brück, welche ihnen VO| dem Capittel aselbst beim höchstpreislichen Kaiserl. Reichs-Hofrath bestritten
worden, 1774 ann Friedrich Anton EYER), Gründliche Abfertigung der vermeintlichen standhaf-
ten Behauptung der Freiheıit des FEhestandes deren der Augspurgischen Contession Verwandten Domka-
pitularen Osnabrück, 1774 Rechtliche Wıderlegung der von den osnabrückischen Domherren

dem Tıtel einer tandhatten Behauptung der Freyheıit des FEhestandes eınes evangelıschen Dombherrn
SNAaDTruc| durch eınen $fentlichen Druck das dasıge Domkapitel ekannt gemachten Gründe,

1775
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Söhne den Stittern gelangen nıcht aber auch heyrathen, und adurch die Häuser
beschweren sollten«

Eın moderner, unbefangener Leser solcher Schriften wird sıch fragen, Warum ın eıner
rage wıe dieser, ausschließlich profan und Jurıdisch argumentiert wırd. och wWer siıch in der
Geschichte des »stiftischen Deutschland« der euzeıt auskennt, wiırd theologische Argu-in ıner solchen Auseinandersetzung nıcht erwarten. Es mochte War auch einıgetheologisch gebildete Dombherren den atholiken geben, doch eiıne Auseinandersetzungmıiıt den protestantischen Amtsbrüdern konnte NUur Juristisch geführt werden; die ragetheologisch diskutieren WAar offenbar keine der beiden Seıten gewillt oder der Lage. Man
mMag auch fragen, ob eiıne theologische Dımension überhaupt gesehen wurde, deutet nıchts
darauf hın; Verständigung War hier ohnehin nıcht möglıch. Um deutlicher sprach INnan die
profanen Argumente AuUsS, denn hıer und Nur hier konnte noch gemeinsame ständische
Interessen angeknüpft werden. Kırchliche Pfründen wurden und War nıcht zuletzt auf
Grund der Zölıbatsforderung eiınem Stützpfeiler der ständischen Gesellschaft, diese
Funktion wırd hier SANzZ offen beschrieben. Allgemeine Anerkennung der ständischen Gesell-
schaft wird unretlektiert vorausgesetZL, un daher eiıne gerichtliche Entscheidung ZUgunstender bestehenden Ordnung un teilweise auch erreicht. Auf der anderen Seıte zeıgtsıch jedoch, 1eweıt die Sonde aufgeklärter Kritik die Verflechtungen VO  - Kırche und
ständıscher Gesellschaft bereits vorgedrungen Waäl, un! Von woher sıch Getahr tür beide
abzeichnete. Die Heırat 1st »eıne Veränderung, welche eın einzelner priıvatus seınem Priıvat-
Stande vornımmt« un! steht sehr »1N eınes jeden Belıeben un! Convenıenz .5 ıN
eınen dritten eshalb selbige nıcht verwehren wird, weıl eın andrer nıcht geheiratet hatte«
Der Anspruch auf selbstbestimmte, ındıviduelle Lebensgestaltung ohne Rücksicht auf ständi-
sche und instıtutionelle Bindungen meldet sıch an.

Gründliche Abfertigung (wıe Anm. 2),
Standhafte Behauptung (wıe Anm. 2


